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VII.  Begründung 
 

 

1.  Planungsgrundlage 
 

Der Bebauungsplan „Am Albersbachweg“ in Hohenried der Gemeinde Brunnen wurde in 

der Fassung vom 24.06.2010 durch Bekanntmachung am 15.10.2010 rechtskräftig. 

 

In der Sitzung vom 25. Juli 2018 hat der Gemeinderat der Gemeinde Brunnen die 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes beschlossen. 

 

Der Bebauungsplan „Am Albersbachweg – 1. Änderung“ ersetzt den Bebauungsplan „Am 

Albersbachweg“ in Hohenried vollständig. Begründung sowie der Umweltbericht, des Ur-

sprungsbebauungsplanes, bleiben in ihrer Wirksamkeit erhalten. 

 

 

2.  Anlass und Ziele der Bebauungsplan-Änderung 
 

Die Anfrage eines Bauwerbers (Flur-Nr. 702/1, Gemarkung Hohenried) nach einer zweige-

schossigen Bauweise, veranlasste die Gemeinde die Festsetzungen in den zwei Bauparzellen 

umfassende Baugebiet zu ändern. 

 

Der Bebauungsplan soll sich der im Lauf der Zeit geänderten Bauweise angepasst werden. 

Eine zweigeschossige Bauweise (`II´) wird in den Baugebiet bzw. in der noch unbebauten 

Parzelle unproblematisch gesehen, nachdem die bauliche Umgebung mittlerweile von ein- 

und zweigeschossiger Bauweise geprägt ist. 

 

Um die vorgenannte zweigeschossige Bauweise (`II´) zu ermöglichen, sind im vorliegenden 

Bebauungsplan folgende Änderungen notwendig: 

 

Es wird die Festsetzung `II´ als zusätzlich mögliches Maß der baulichen Nutzung mit einer 

hierbei maximalen Wandhöhe von 6,50 m und einer zulässigen Dachneigung von 18° bis 25°, 

ergänzt. 

 

Alle anderen bisherigen Festsetzungen behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 
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